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Nr.: M1655 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

10.11.2016 Einreicher/TöB: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Tech-

nologie

Name: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technolo-

gie

Abteilung: VII 41

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Zu vorgenannten Planungen wurde im Rahmen des Die Gemeinde begrüßt die Entschei-

Beteiligungsverfahrens nach § 4 (1) BauGB von mir dung des Ministeriums zur direkten

eine Stellungnahme- Az.: Vll414-553.71/2-56-026 mit Erschließung des B-Plangebietes über

Datum vom 26.07.2016 abgegeben. Hierin wurde un- die L 111.

ter Punkt 3. einer verkehrlichen Erschließung des Im Zuge der Erschließungsplanung

Plangebietes direkt an die Landesstraße 111 nicht wird der RE-Entwurf für die Umbau-

zugestimmt. Aufgrund dessen fand mit dem Landes- maßnahmen an der L 111 zur Her-

betrieb Straßenbau und Verkehr (LBV-SH), Niederlas- stellung der Planstraße A erstellt und

sung ltzehoe ein Abstimmungsgespräch statt. Weitere dem LBV-SH, Niederlassung Itzehoe,

ergänzende Unterlagen, in denen ausreichend darge- zur Prüfung und Genehmigung vorge-

stellt wird, dass eine direkte verkehrliche Erschließung legt.

zur Landesstraße 111 sinnvoll ist, wurden seitens des Die geforderten Sichtdreiecke sind

Amtes Rantzau vorgelegt. bereits in der Planzeichnung des B-

Punkt 3. und 4. meiner vorgenannten Stellungnahme Plans dargestellt. Vor Beginn der Er-

sind nunmehr wie folgt zu berücksichtigen: schließungsarbeiten wird eine Bau-

Für die Umbaumaßnahmen (Herstellung der Planstra- durchführungsvereinbarung mit dem

ße A) im Zuge der Landesstraße 111 im Abschnitt 010 LBV-SH abgeschlossen.

bei ca. Station 3,000 ist ein RE-Entwurf aufzustellen Im B-Plan Nr. 16 wird eine textliche

und dem LBV-SH, Niederlassung ltzehoe in 3-facher Festsetzung aufgenommen, dass di-

Ausfertigung zur Prüfung und Genehmigung vorzule- rekte Zufahrten und Zugänge zur frei-

gen.Für die Prüfung des Straßenbauentwurfes bitte en Strecke der L 111 unzulässig sind.

ich einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten zu be-

rücksichtigen. ·
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Die Dreimonatsfrist gilt unter der Voraussetzung, dass

alle erforderlichen öffentlich rechtlichen Festsetzun-

gen (dazu gehören auch die freizuhaltenden Sichtfel-

der) im Bebauungsplan enthalten sind.

Bevor Bauarbeiten an den Knotenpunkten durchge-

führt werden, muss eine Baudurchführungsverein-

barung mit dem LBV-SH, Niederlassung ltzehoe ge-

schlossen worden sein.

1. Weitere direkte Zufahrten und Zugän-

ge dürfen zur freien Strecke der Lan-

desstraße 111 nicht angelegt werden.

Die übrigen Punkte meiner vorgenannten Stellung-

nahme haben nach wie vor ihre Gültigkeit und sind

vollumfänglich zu berücksichtigen.

Die Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen

und straßenverkehrliehen Bereich nur auf Straßen des

überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Kreisstra-

ßen.

Nr.: M5732 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

12.09.2016 Einreicher/TöB: Deutsche Telekom Technik GmbH

Name: Block, Roland

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

vorab bitten wir um Entschuldigung für unsere sehr Die Gemeinde nimmt die Stellung-

späte Antwort. Wir bedanken uns für die Zusendung nahme zur Kenntnis. Die Anmerkun-

der Unterlagen. gen der Telekom werden beachtet.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Tele- Im Zuge der Erschließungsplanung

kom genannt)- als Netzeigentümerin und Nutzungs- wird die Telekom beteiligt und inso-

berechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut- weit rechtzeitig über Beginn und Ab-

sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll- lauf der Erschließungsmaßnahmen

mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesiche- unterrichtet.
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rung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter

entgegenzunehmen und dementsprechend die erfor-

derlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Gegen die o.a. Planung keine Bedenken, weitere fol-

gende Hinweise bitten wir aber zu beachten:

Generell gilt für zukünftige Baugebiete folgender

Grundsatz:

Die Telekom prüft die Voraussetzungen zur Errichtung

eigener TK-Linien im Baugebiet

Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom ei-

ne Ausbauentscheidung treffen.

Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor,

bei einem bereits bestehenden oder geplanten Aus-

bau einer TK-Infrastruktur durch einen anderenAnbie-

terauf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzich-

ten.

Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistun-

gen nach § 78 TKG wird sichergestellt.

Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten

wir aus wirtschaftlichen Gründen sicherzustellen,

dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes

im Erschließungsgebiet eine ungehinderte und unent-

geltliche Nutzung der künftigen Straßen und Wege

möglich ist,

• dass auf Privatwegen (Eigentümer-

wegen) ein Leitungsrecht zugunsten

der

Telekom Deutschland GmbH eingeräumt und im Grund-

buch eingetragen wird,

• dass eine rechtzeitige Abstimmung

der Lage und der Dimensionierung

der Leitungszonen vorgenommen wird
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und eine Koordinierung der Tiefbau-

maßnahmen für Straßenbau und Lei-

tungsbau durch den Erschließungs-

träger erfolgt,

• dass Beginn und Ablauf der Er-

schließungsmaßnahmen im Bebau-

ungsgebiet der Deutschen Tele-

kom Technik GmbH so früh wie

möglich, mindestens vier Monate

vor Baubeginn, schriftlich ange-

zeigt werden.

Nr.: M5224 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

03.08.2016 Einreicher/TöB: Wasserverband Krückau

Name: Karl-Heinz Bonnhoff

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Sehr geehrte Damen und Herren, Die Stellungnahme wird zur Kenntnis

wir bedanken uns für die am 22.06.2016 zugeschick- genommen. Die weiteren Planungs-

ten Unterlagen im Rahmen der vorgezogenen Beteili- arbeiten erfolgen in Abstimmung mit

gung. der unteren Wasserbehörde des Krei-

Nach Durchsicht der Unterlagen begrüßen wir, dass ses Pinneberg, dem Wasserverband

wir im weiteren Planungsverfahren bei der Erarbeitung Krückau und dem azv Südholstein.

des wasserwirtschaftlichen Konzeptes insbesondere

zur Regelung der Niederschlagswassermengen betei-

ligt werden.

Hierbei können dann die Fragen zur Ableitung und die

weiteren Verbandsbelange eingebracht werden.

Für ergänzende Erläuterungen und evtl. Rückfragen

stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Nr.: M6726 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

01.08.2016 Einreicher/TöB: Kreis Pinneberg
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Name: Kreis Pinneberg

Abteilung: FD Planen und Bauen

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Untere Bodenschutzbehörde: Untere Bodenschutzbehörde

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 16 der Ge- Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis,

meinde Hemdingen weist ein Gewerbegebiet zwi- dass für das geplante Gewerbege-

schen „Barmstedter Straße und dem Nienkamp“ aus. biet keine Informationen über Altabla-

Der Plan ist im Verfahrensschritt Scoping TöB 4-1. gerungen, Altstandorte und / oder

Der unteren Bodenschutzbehörde liegen keine Infor- schädliche Bodenveränderungen vor-

mationen über Altlablagerungen, Altstandorte und/oder liegen.

schädliche Bodenveränderungen vor. Der Anregung zum Bodenmanage-

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht werden deshalb an ment wird nicht gefolgt. Der Um-

die Gemeinde keine Untersuchungsanforderungen in fang und die Verfügbarkeit geeigneter

Hinblick auf eine Gefahrerforschung gestellt. Flächen ergeben sich erst im Zuge

Der Plangeltungsbereich ist ca. 12.500 m² groß. Die der anschließenden Erschließungs-

Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Es ist planung bzw. der jeweiligen Bauvor-

zu erwarten, dass der Mutterbodenhorizont bis 0,40 m haben.

mächtig ist. Die Größe der Erschließungsfläche (Stra- In der Begründung werden entspre-

ße, Regenklärung/-rückhaltung) beträgt ca. 1500 m². chende Hinweise auf die Meldepflicht

Während der Erschließungsarbeiten wird der Mutter- beim Auffinden von Auffälligkeiten im

boden, in einer Größenordnung von 600 m³, aus bau- Untergrund aufgenommen.

technischen Notwendigkeiten entfernt werden müs- Untere Wasserbehörde

sen. Im Zuge der Aufstellung des wasser-

Ich rege an, für den anfallenden Mutterboden ein Bo- wirtschaftlichen Konzeptes wird ge-

denmanagement aufzustellen und die geplanten Maß- prüft, ob das vorhandene Rückhalte-

nahmen zum Schutz des Mutterbodens in der Begrün- becken am Verbandsgraben E 149 die

dung darzustellen. zusätzlichen Wassermengen aufneh-

Das wäre die Ergänzung zu meiner Anregung auf der men kann oder ob eine zusätzliche

Ebene der 4. Änderung des F-Planes und konkretisiert Rückhaltevorrichtung geschaffen wer-

den Willen der Gemeinde zum schonenden Umgang den muss.

mit der Verwertung des Mutterbodens in einer land- Untere Naturschutzbehörde

wirtschaftlichen Folgenutzung. Die Kompensation erfolgt über das

Den Hinweis auf die allgemeine Meldepflicht beim Auf- Ökokonto der Gemeinde Hemdingen.

finden von Auffälligkeiten im Untergrund nach dem Eine entsprechende Zuordnung wird
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Lan- desbodenschutzgesetz bitte ich auch in der Be- in der Begründung zum B-Plan Nr. 16

gründung aufzunehmen. genannt. Der Verbleib des Aushubbo-

Ansprechpartner bei der unteren Bodenschutzbehör- dens wird der UNB vor dem Baube-

de: Herr Krause, Telefon: 04121/ 4502 2286 ginn nachgewiesen.

Untere Wasserbehörde: Gesundheitlicher Umweltschutz

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht - Bereich Oberflä- Der Forderung nach Erstellung ei-

chengewässer – wird zum B-Plan 16 der Gemeinde ner Lärmimmissionsprognose wird

Hemdingen darauf hingewiesen, dass in dem geplan- nicht gefolgt. In einem Urteil des

ten wasserwirtschaftlichen Konzept die ausreichen- OVG NRW vom 17.10.1996 (Az. 7a

de Leistungsfähigkeit des vorhandenen Rückhaltebe- D 122/94.NE) ist folgender Leitsatz

ckens am Verbandsgraben E 149 nachzuweisen ist. enthalten:

Auskunft erteilt: Herr Reum, Telefonnummer 04121/4502 "Ein Gewerbegebiet kann ohne Ver-

2303 stoß gegen den Trennungsgrundsatz

Untere Wasserbehörde – Grundwasser: ( § 50 BImSchG ) auch unmittelbar

Keine Anmerkungen. neben einem (faktischen) Wohngebiet

Ansprechpartner: Herr Klümann, Tel.: 04121 4502 ausgewiesen werden, wenn es derge-

2283 stalt gegliedert ist, daß in unmittelba-

Untere Naturschutzbehörde: rer bzw. näherer Nachbarschaft zur

Die UNB stimmt dem Inhalt der Planung zum Bebau- Wohnbebauung nur nicht bzw. nicht

ungsplan Nr. 16 der Gemeinde Hemdingen zu. wesentlich störende gewerbliche Nut-

Es ist der UNB vor dem Baubeginn sowohl die Kom- zungen zugelassen werden."

pensationsfläche oder eine andere Art der Kompen- Dieses Urteil stützt die Einschätzung

sation als auch der Verbleib des Aushubbodens ( An- des LLUR in Itzehoe mit der Bestäti-

gaben der Mengen, Laborwerte und der Standort mit gung, dass dem Trennungsgrundsatz

Flurang a- ben / Deponie ) konkret nachzuweisen. Die durch die geplante Zonierung ausrei-

ausführenden Baufirmen und die zukünftigen Grund- chend entsprochen wird.

stücksbesitzer / Innen sind während der Bauphase In einem Gewerbegebiet sind höhe-

an diese Vorgaben gebunden. Auskunft erteilt: Frau re Immissionsbelastungen zu akzep-

Uecker-Rohweder, Tel.: 04121/4502 2270 tieren als in einem Wohngebiet. Es

Gesundheitlicher Umweltschutz: ist nicht davon auszugehen, dass der

Es ist eine Lärmimmissionsprognose erforderlich, die Straßenverkehrslärm von der L 111

Aussagen zum Schutz der angrenzenden Wohnhäu- diese Grenzwerte überschreiten wird.

ser außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

planes vor Gewerbelärm trifft. Dazu sind maximal

zulässige Emissionskontingente (LEk) festzusetzen.

Die Prüfung der Einhaltung hat in Anlehnung an DIN

45691:2006-
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12, Abschnitt 5, zu erfolgen.

Die Immissionsprognosen sind wie folgt durchzufüh-

ren:

- Ableitung der maximal zulässigen Beurteilungspe-

gelanteile für den jeweiligen Betrieb aus den festge-

setzten maximal zulässigen Emissionskontingenten

mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO

9613-2 (ohne Berücksichtigung der Geländehöhen,

der Meteorologiekorrektur, weiterer Abschirmungen

sowie Reflexionen im Plangeltungsbereich, Lärmquel-

lenhöhe 1 m über Gelände, Immissionspunkthöhe je-

weils für das oberste Geschoss der nächstgelegenen

Wohnbebauung);

- Durchführung einer betriebsbezogenen Lärmimmis-

sionsprognose auf Grundlage der TA Lärm mit dem

Ziel, die unter 1. ermittelten maximal zulässigen Be-

urteilungspegelanteile für den betrachteten Betrieb zu

unter- schreiten.

Die Lärmimmissionsprognose sollte auch Aussagen

zum Straßenverkehrslärm treffen, der von der L 111

(Barmstedter Straße) auf das Gebiet des Bebauungs-

planes einwirkt.

Auskunft erteilt: Herr Wiese, Tel.: 04121/4502-2275

Nr.: 1005 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

29.07.2016 Einreicher/TöB: Kreis Pinneberg

Name: Hartmut Teichmann

Abteilung: FD Planen und Bauen

Dokument: Gesamtstellungnahme

Datei: Hem_BP_016_Gesamtstellungnahme.pdf

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Hallo Frau Bogdahn, Die Gemeinde nimmt die Stellung-

nahme zur Kenntnis.
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zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 16 der Ge-

meinde Hemdingen werden von den Fachbehörden

des Kreises Pinneberg die beiliegenden Stellungnah-

men abgegeben. Die Stellungnahme vom Fachdienst

Umwelt wird in der kommenden Woche von einer Kol-

legin per E-Mail nachgeliefert, da ich im Urlaub bin.

Mit freundlichen Grüßen

Tim Harnau

Nr.: 1004 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

28.07.2016 Einreicher/TöB: GMSH

Name: Ingo Bastian

Abteilung: FG Öffentliches Baurecht

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

GMSH AöR Die Gemeinde nimmt die Stellung-

Geschäftsbereich Landesbau nahme zur Kenntnis.

Fachgruppe

Öffentliches Baurecht

bauleitplanung@gmsh.de

Dipl. - Ing. Ingo Bastian

Org.-Z. 2713.10

Telefon 0431/599-2333

Telefax 0431/599-1294

ingo.bastian@gmsh.de

Bauleitplanung Online Beteiligung (BOS-SH)

vom 22.06.2016 bis zum 01.08.2016

Gemeinde Hemdingen / PI -

4. Änderung des Flächennutzungsplanes

Bebauungsplan Nr. 16
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für das Gebiet östlich Barmstedter Straße (L111)

nördlich angrenzend an die Wohnbebauung Nien-

kamp

- Ausweisung einer Gewerbefläche -

Hier: Beteiligung der berührten Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Damen und Herren,

die mir im Internet / BOB-SH zugänglichen Planun-

terlagen habe ich auf Belange des Landes Schleswig

– Holstein hin überprüft und erhebe hierzu keine Ein-

wände, da keine Landesliegenschaften betroffen sind.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

gez. Ingo Bastian

GMSH 2713.10

Nr.: M4806 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

26.07.2016 Einreicher/TöB: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Tech-

nologie

Name: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technolo-

gie

Abteilung: VII 41

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Gegen die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes zu 3. Die Gemeinde ist mit einer

und den Bebauungsplan Nr. 16 der Gemeinde Hem- Erschließung des Gewerbegebietes

dingen bestehen in verkehrlicher und straßenbauli- über die Gemeindestraße Nienkamp

cher Hinsicht nur dann keine Bedenken, wenn folgen- nicht einverstanden. Sie hat deshalb

de Punkte berücksichtigt werden: ein Gespräch mit dem LBV Niederlas-
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1. Gemäß § 29 (1 und 2) Straßen- und Wegegesetz sung Itzehoe geführt und Argumente

(StrWG) des Landes Schleswig Holstein in der Fas- dagegen schriftlich vorgelegt. Mit Er-

sung vom 25.11.2003 (GVOBI. Seite 631) dürfen au- lass vom 10.11.2016 ist daraufhin ei-

ßerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund- ner direkten Anbindung des Gewer-

stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt Hochbau- begebietes an die Landesstraße 111

ten jeder Art sowie Aufschüttungen und Abgrabungen zugestimmt worden.

größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20 m zu 1. Die Anbauverbotszone ist be-

von der Landesstraße 111 (L 111), gemessen vom reits nachrichtlich in der Planzeich-

äußeren Rand der befestigten, für den Kraftfahrzeug- nung mit Maßangaben dargestellt.

verkehr bestimmten Fahrbahn, nicht errichtet bzw. vor- zu 2. Hinsichtlich der Zulässigkeit

genommen werden. von Werbeanlagen sind innerhalb

Die Anbauverbotszone ist nachrichtlich in der Plan- des Geltungsbereiches des B-Planes

zeichnung darzustellen. Nr. 16 entsprechende Festsetzun-

2. Gemäß § 29 (2) Straßen- und Wegegesetz (StrWG) gen nach § 84 LBO aufgenom-

des Landes Schleswig-Holstein vom 22.07.1962 (GVO- men worden. Der Hinweis zu Anla-

BI. Seite 237) i. d. F. vom 25.11.2003 (GVOBI. Seite gen der Außenwerbung außerhalb

631) stehen Anla gen der Außenwerbung außerhalb des B-Plangebietes jedoch innerhalb

der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke der OD wird beachtet.

bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt den Hochbauten zu 4. Direkte Zufahrten zur Landess-

des§ 29 (1) StrWG gleich und bedürfen einer geson- traße 111 werden durch die Aufnah-

derten Genehmigung durch den Landesbetrieb Stra- me einer textlichen Festsetzung im B-

ßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Plan Nr. 16 ausgeschlossen.

Niederlassung ltzehoe. zu 5. Bauliche Veränderungen an der

3. Einer verkehrliehen Erschließung des Plange- L 111 im Zuge der Erschließung des

bietes wie vorgelegt (Anbindung an die L 111 im B-Plangebietes werden rechtzeitig mit

Abschnitt 010 bei ca. Station 3,000) wird nicht zu- dem LBV-SH, Niederlassung Itzehoe,

gestimmt. abgestimmt. Die Kosten werden von

Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich der Gemeinde getragen. Dem Stra-

rückwärtig über die GemeindestraBe Nienkamp zu ßenbaulastträger entstehen dadurch

erfolgen. keine Kosten.

4. Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zur freien zu 6. Die Angaben zur Ortsdurch-

Strecke der L 111 nicht angelegt werden. fahrtsgrenze werden entsprechend

5. Alle baulichen Veränderungen an der L 111 sind mit berichtigt.

dem LBV-SH, Niederlassung ltzehoe abzustimmen. zu 7. Die Hinweise zu Schallschutz-

Außerdem dürfen dem Straßenbaulastträger der Lan- maßnahmen werden zur Kenntnis ge-

desstraße keine zusätzlichen Kosten entstehen. nommen. Es ist nicht davon auszuge-

6. Die in der beigefügten Planzeichnung-Teil A- in rot hen, dass der Straßenverkehrslärm
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eingetragene Ortsdurchfahrtsgrenze ist entsprechend von der L 111 die Grenzwerte für

auf Abschnitt 010, Station 3,424 zu berichtigen. Gewerbegebiete überschreiten wird,

7. Jegliche Ansprüche hinsichtlich der durch das Ver- Schallschutzmaßnahmen sind daher

kehrsaufkommen (anlagenbezogener Verkehr) entste- nicht vorgesehen.

henden Immissionen sind ursächlich aus dem Plange-

biet herzuleiten.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festle-

gung von Schallschutzmaßnahmen ist die zu erwar-

tende Verkehrsmenge auf der L 111 zu berücksich-

tigen und das Bebauungsgebiet ausreichend vor Im-

missionen zu schützen. .

Immissionsschutz kann vom Baulastträger der Lan-

desstraße nicht gefordert werden.

Die Stellungnahme bezieht sich im straßenbaulichen

und straßenverkehrliehen Bereich nur auf Straßen des

überörtlichen Verkehrs mit Ausnahme der Kreisstra-

ßen.

Nr.: M6401 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

25.07.2016 Einreicher/TöB: Amt Elmshorn-Land

Name: Thomas Henke

Abteilung: FD Planen und Bauen

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

die betroffenen Gemeinden des Amtes Elmshorn- Die Gemeinde nimmt die Stellung-

Land haben die o.g. Planung zur Kenntnis genommen nahme zur Kenntnis.

und haben keine Anregungen oder Bedenken.

Nr.: M5009 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

25.07.2016 Einreicher/TöB: Industrie- und Handelskammer

Name: Thomas Jansen
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Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

wir bedanken uns für die Einbindung in das Beteili- Die Gemeinde nimmt die Stellung-

gungsverfahren und die Übersendung der Planungs- nahme zur Kenntnis.

unterlagen.

Wir haben diese geprüft und können Ihnen mitteilen,

dass wir die Ausweisung eines Gewerbegebiets für

neue Unternehmensansiedlungen sowie zur Erweite-

rung ortsansässiger Betrieb begrüßen.

Nr.: 1003 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

21.07.2016 Einreicher/TöB: Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Name: Thies Augustin

Abteilung: Landwirtschaftskammer S.-H.

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Sehr geehrte Damen und Herren, Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

zu o. a. Bauleitplanung bestehen aus agrarstrukturel- Stellungnahme zur Kenntnis.

ler Sicht keine Anregungen oder Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Thies Augustin

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

Abteilung 1

Grüner Kamp 15 – 17

24768 Rendsburg

Telefon: 04331 – 94 53 172

E-Mail: taugustin@lksh.de

Nr.: M7452 Angaben zur Stellungnahme
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eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

20.07.2016 Einreicher/TöB: Handwerkskammer Lübeck

Name: Birgit Henning

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen tei- Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

len wir Ihnen mit, dass in obiger Angelegenheit aus Stellungnahme zur Kenntnis.

der Sicht der Handwerkskammer Lübeck keine Be-

denken vorgebracht werden.

Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerks-

betriebe beeinträchtigt werden, wird sachgerechter

Wertausgleich und frühzeitige Benachrichtigung be-

troffener Betriebe erwartet.

Nr.: M8221 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

15.07.2016 Einreicher/TöB: Kreis Pinneberg

Name: Langels, Rüdiger

Abteilung: FD Straßenbau und Verkehrssicherheit

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Zur vorgelegten 4. Änderung des F-Plans und Aufstel- Im Einmündungsbereich zur Barms-

lung des BPlans 16 der Gemeinde Hemdingen wer- tedter Straße (L 111) sind die erfor-

den nach Abstimmung mit der Polizeidirektion Bad derlichen Sichtdreiecke im B-Plan be-

Segeberg SG 1.3. nachstehende Bedenken erhoben / reits dargestellt Parkplätze sind im B-

Hinweise gegeben. Plan nicht festgesetzt. Die Verkehrs-

1. die erforderlichen Sichtdreiecke an den geplanten sicherheit einschließlich erforderli-

Zu- und Abfahrten und zu den Parkplätzen sind dau- cher Sichtfelder bei geplanten Grund-

erhaft herzustellen und freizuhalten. stückszufahrten obliegt dem jeweili-

2. pro Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze, für gen Bauherren und ist nicht Gegen-
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Besucher und Mitarbeiter sowie Lieferverkehre aus- stand des B-Plans.

reichend zusätzliche, vorzuhalten. Auf den Gewerbegrundstücken sind je

3. es wird darauf hingewiesen, dass der geplante Wohneinheit mindestens zwei Stell-

Wendeplatz ggf. für Lieferverkehre mit Auflieger-LKW plätze nachzuweisen. Eine entspre-

nicht ausreichend ist. chende textliche Festsetzung gemäß

§ 84 Absatz 1 Nr. 8 LBO SH wird im

B-Plan Nr. 16 aufgenommen, außer-

dem eine vertragliche Verpflichtung

über den Grundstückskaufvertrag.

Der Hinweis zur Wendeanlage wird

zur Kenntnis genommen. Der B-Plan

dient der Ansiedlung von ortsange-

messenen Gewerbe- und Dienstleis-

tungsbetrieben entsprechend dem

örtlichen Bedarf. Da die geplante

Wendeanlage gem. Rast06 geeignet

ist für 3achsige Lkw, dürfte sie für die-

se Betriebe ausreichend groß sein.

Sofern Flächenbedarf für Lieferver-

kehre mit größeren Fahrzeugen be-

stehen sollte, kann durch den ent-

sprechenden Betrieb auf dem eige-

nen Grundstück dafür Vorsorge ge-

troffen werden.

Nr.: M6312 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

12.07.2016 Einreicher/TöB: Kreis Pinneberg

Name: Klie, Martina

Abteilung: FD Bürgerservice

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Die Abfallentsorgung muss sichergestellt sein. Im Zuge der Erschließungsplanung

Bitte § 16 der UVV Müllbeseitung beachten. wird die Rast 06 beachtet. Eine Wen-
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Bitte Rast 06 (EAE 85/95) beachten. Achtung wichti- demöglichkeit für Müllfahrzeuge ist in

ger Hinweis: Ein Müllfahrzeug hat folgende Maße: der Planstraße A mit einem Durch-

10,90 m lang messer von 23 m vorgesehen, also

3.60 m hoch auch für Müllfahrzeuge ausreichend

2,50 m breit dimensioniert.

Entsorgung muss auch während der Bauphase si- Während der Bauphase besteht kein

chergestellt sein. Entsorgungsbedarf.

Nr.: M3811 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

12.07.2016 Einreicher/TöB: azv Südholstein Kommunalunternehmen

Name: azv Südholstein Kommunalunternehmen

Abteilung: Keine Abteilung

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

die o.a. Bauleitplanung und die 4. Änderung des Flä- Parallel zur Aufstellung des Bebau-

chennutzungsplanes hat das Kommunalunternehmen ungsplanes Nr. 16 wird für dieses Ge-

azv Südholstein zur Kenntnis genommen. biet ein wasserwirtschaftliches Kon-

Anmerkungen: zept in Abstimmung mit dem azv

im nördlichen Bereich ist der Anschluss an die vorhan- Südholstein, der Wasserbehörde des

dene Schmutzwasserleitung (Haltung 6005030) nicht Kreises Pinneberg und dem Wasser-

möglich, da die Regenwasserleitung in diesem Be- verband Krückau erstellt.

reich auf gleichem Niveau liegt. Wir bitten um detail- Die Anregungen werden dabei be-

lierte Angaben über den Anschluss an den Schmutz- rücksichtigt.

und Regenwasserkanal.

Bei der Zusammenstellung des wasserwirtschaftli-

chen Konzeptes ist die mögliche Rückhaltung inkl.

Leichtstoffabscheider zu berücksichtigen.

Bitte stimmen Sie auch weiterhin alle weiteren Pla-

nungsschritte und damit verbundenen Festlegungen

hinsichtlich der Entwässerung des B-Planes Nr. 16

gemeinsam mit Herrn Amer ab.
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Nr.: M1108 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

11.07.2016 Einreicher/TöB: LLUR Südwest Itzehoe

Name: Nico Ernst

Abteilung: Technischer Umweltschutz

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

zu dem o.a. Vorhaben wird aus Sicht des Immissions- Die Gemeinde nimmt die Stellung-

schutzes folgende Stellungnahme abgegeben: nahme zur Kenntnis und wird im wei-

Es bestehen keine Bedenken gegen das Planvorha- teren Verfahren darauf achten, dass

ben. die Zonierung des Gewerbegebietes

Da die Gemeinde Hemdingen eine Zonierung des erhalten bleibt.

Gewerbegebietes vorgenommen hat ( nördlich unein-

geschränkt, dann zur angrenzenden Wohnbebauung

eingeschränkt) kann eine Steuerung der Gewerbebe-

triebe auch alternativ ohne Emmissionskontingentie-

rung erfolgen, als dass in den eingeschränkten Ge-

werbebetrieben nur nach der BauNVO mischgebiets-

verträgliche Betriebe zugelassen werden. Mischge-

bietsverträgliche Betriebe können in der Regel auf-

grund angrenzender möglicher Wohnbebauung nur

tagsüber arbeiten/produzieren.

Auch mit dieser Maßnahme lässt sich nach Auffas-

sung des LLUR der Konflikt einer aneinandergren-

zenden Nutzung von gewerblichen und Wohnbauflä-

chen lösen, dass dem Trennungsgrundsatz des § 50

BImSchG mit einer abgestuften Gliederung in Bezug

auf Schallemmissionen Genüge getan wird.

Nr.: M4761 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

01.07.2016 Einreicher/TöB: Amt Pinnau für die Gemeinde Borstel-Hohenraden

Name: Frau Scheelke

Abteilung: Fachbereich Bauen und Ordnung
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Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Gegen die Aufstellung des o.a. Bauleitplanes hat Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

die Gemeinde Borstel-Hohenraden keine Anregungen Stellungnahme zur Kenntnis.

vorzubringen. Diese Planung der Gemeinde Hem-

dingen steht den Planungen der Gemeinde Borstel-

Hohenraden nicht entgegen.

Nr.: M5032 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

01.07.2016 Einreicher/TöB: LLUR UFB Neumünster

Name: LLUR UFB Neumünster

Abteilung: LLUR UFB Mitte

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

gegen die o.a. Baulietplanung bestehen forstbehördli- Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

cherseits keine Bedenken. Stellungnahme zur Kenntnis.

Nr.: M1441 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

29.06.2016 Einreicher/TöB: Gemeinde Bilsen

Name: Bürgermeister Lehnert

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

die Nachbargemeinde Bilsen hat keine Bedenken Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

Stellungnahme zur Kenntnis.
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Nr.: 1001 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

28.06.2016 Einreicher/TöB: Stadt Quickborn

Name: Felix Thermann

Abteilung: Fachbereich 5 Stadtentwicklung

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

Sehr geehrte Damen und Herren, Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

Belange der Stadt Quickborn werden durch die vorge- Stellungnahme zur Kenntnis.

legte Planung nicht berührt.

Mit freundlichen Grüßen,

Felix Thermann.

Nr.: M1080 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

24.06.2016 Einreicher/TöB: Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH

Name: Nils Dahmen

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

vielen Dank für die Beteiligung der am im Betreff ge- Die Gemeinde nimmt die Stellung-

nannten Planverfahren. Unser Haus betreibt die Bus- nahme zur Kenntnis.

linien 294 und 6541, die am Plangebiet vorbeiführen.

Nach derzeitiger Plangestaltung gehen wir davon aus,

daß die Planung keinen Einfluß auf den ÖPNV haben

wird. Sollte es im weiteren Verfahren zu einer Betrof-

fenheit des ÖPNV kommen, so bitten wir um möglichst

frühzeitige Unterrichtung.

Nr.: M3783 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB
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22.06.2016 Einreicher/TöB: Gemeinde Heede

Name: Bürgermeister Offermann

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

die Nachbargemeinde Heede hat keine Bedenken. Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

Stellungnahme zur Kenntnis.

Nr.: M5639 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

02.01.1970 Einreicher/TöB: SHNG Netzcenter Uetersen

Name: SHNG Netzcenter Uetersen

Abteilung: Netzcenter Uetersen

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

gegen die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes Die Gemeinde nimmt die Stellung-

und Aufstellung des B-Planes Nr. 16 für das Gebiet nahme zur Kenntnis. Sie wird im Zu-

östlich der Barmstedter Straße (L 111) nördlich an- ge der Erschließungsplanung die Ver-

grenzend an die Wohnbebauung Nienkamp zur Aus- legung von Stromversorgungsleitun-

weisung einer Gewerbefläche bestehen aus Sicht der gen berücksichtigen. Der Bedarf für

Schleswig-Holstein Netz keine Bedenken. eine Trafostation wird im Rahmen des

Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass bei der B-Planentwurfs geprüft. Sofern diese

Erschließung die Verlegung von Versorgungsleitun- nicht im öffentlichen Straßenraum po-

gen mit berücksichtigt werden sollten. sitioniert werden kann, wird im B-Plan

Des Weiteren kann auf Grund der gewerblichen Er- eine Fläche für Versorgungsanlagen

schließung eine neue Trafostation nötig werden. Wir vorgesehen.

bitten Sie deshalb bei den weiteren Planungen einen Vor Baubeginn werden aktuelle Be-

Stationsplatz mit zu berücksichtigen. standspläne bei der SHNG Netzcen-

ter Uetersen angefordert.

Vor Baubeginn ist eine Anforderung der aktuellen Be-

standspläne durch die ausführenden Firmen von der

Leitungsauskunft einzuholen und ggf. eine örtliche
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Einweisung nötig.

Nr.: M8380 Angaben zur Stellungnahme

eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung TöB

02.01.1970 Einreicher/TöB: Gemeinde Bevern

Name: Bürgermeister Hachmann

Dokument: Fehlanzeige

Stellungnahme Abwägung/ Empfehlung

die Nachbargemeinde Bevern hat keine Bedenken. Die Gemeinde Hemdingen nimmt die

Stellungnahme zur Kenntnis.
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